
 

 

BO-Abschluss 

VOSB § 23 Besondere Vorschriften für den Förderschwerpunkt Lernen 

 (4) In der Berufsorientierungsstufe (Anlage 3) wird für die Leistungen in der 

Berufsorientierung eine Gesamtnote ausgewiesen. Zu den Leistungen in der 

Berufsorientierung zählen Kompetenzen, die bei den Betriebspraktika, dem Führen des 

Berufswahlpasses, den Bewerbertrainings und gegebenenfalls durch ausgewählte berufliche 

Teilqualifikationen erworben werden.  

(5) Der Berufsorientierte Abschluss entspricht den Zielsetzungen des Förderschwerpunkts 

Lernen und schließt den Bildungsgang ab. Er wird im Abschlusszeugnis (Anlage 4) vergeben, 

wenn nach erfolgreichem Schulbesuch und einer teamorientierten Projektprüfung eine 

mindestens ausreichende Gesamtleistung in den Unterrichtsfächern sowie eine mindestens 

ausreichende Leistung in der Berufsorientierung erbracht wurden. Berufsorientierung wird 

durch Praxiserfahrungen nachgewiesen. Die hierbei erworbenen Kompetenzen werden als 

Note ausgewiesen. 

(6) Ein Abgangszeugnis (Anlage 5) wird vergeben, wenn die in Abs.5 beschriebenen 

Leistungen nicht oder nicht vollständig erbracht wurden.  


